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§ 1 Definitionen

(1) Doping ist die Anwendung, Aufnahme, Injektion oder Einnahme
eines Dopingmittels im Sinne des Absatzes 2 oder die Anwendung
einer Dopingmethode im Sinne des Absatzes 3, sofern dies im
Einzelfall anderen Zwecken als der Behandlung von Krankheiten
dient und bei Menschen erfolgt oder erfolgen soll.

(2) Als Dopingmittel im Sinne dieses Gesetzes gelten die in der
Anlage zu diesem Gesetz aufgeführten Stoffe und Zubereitungen.



(3) Als Dopingmethoden im Sinne dieses Gesetzes gelten die im Anhang
des Übereinkommens 16. November 1989 gegen Doping (Gesetz vom
2. März 1994 zu dem Übereinkommen vom 16. November 1989 gegen
Doping, BGBl. 1994 II S. 334) in der jeweiligen Fassung aufgeführten
Methoden zur Erhöhung des Sauerstofftransfers sowie die dort
beschriebene nicht therapeutische Anwendung von Zellen, Genen,
Genelementen oder der Regulierung der Genexpression (Gendoping).



(4) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates weitere Stoffe
oder Zubereitungen aus Stoffen im Sinne von Absatz 2 oder Methoden
im Sinne von Absatz 3 zu bestimmen, soweit dies geboten ist, um eine
unmittelbare oder mittelbare Gefährdung der Gesundheit des
Menschen durch Doping zu verhüten.

(5) Als sportlicher Wettkampf im Sinne dieses Gesetzes gilt nur ein
sportlicher Wettkampf, an dem Sportler ihres Vermögensvorteils
wegen teilnehmen.



§ 2 Aufklärung der Bevölkerung

Die nach Landesrecht zuständigen Stellen sowie die Bundesbehörden
im Rahmen ihrer Zuständigkeit, insbesondere die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung, sollen die Bevölkerung, namentlich
Kinder und Jugendliche, über die Gefahren des Dopings aufklären und
Beratung anbieten.

§ 3 Berichtspflichten

Die Bundesregierung berichtet dem Bundestag im Abstand von drei
Jahren unter Einbeziehung der Länder über die in diesem Zeitraum
ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Dopings.



§ 4 Straftaten

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird
bestraft, wer
1. mit Dopingmitteln (§ 1 Abs. 2) zu Dopingzwecken im Sport

Handel treibt, sie, ohne Handel zu treiben, einführt, ausführt,
veräußert, abgibt oder sonst in den Verkehr bringt,

2. Dopingmittel (§ 1 Abs. 2) zu Dopingzwecken im Sport
verschreibt, verabreicht oder zum unmittelbaren Verbrauch
überlässt,

3. einem anderen eine Gelegenheit zum Erwerb oder zur Abgabe
von Dopingmitteln (§ 1 Abs. 2) zu Dopingzwecken im Sport
verschafft oder gewährt, eine solche Gelegenheit öffentlich oder
eigennützig mitteilt oder einen anderen zum Verbrauch solcher
Dopingmittel zu Dopingzwecken im Sport verleitet oder

4. Dopingmittel (§ 1 Abs. 2) zu Dopingzwecken im Sport sich zu
verschaffen unternimmt oder besitzt.



(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Dopingmethode im Sinne des § 1
Abs. 3 zu Dopingzwecken im Sport bei einem anderen anwendet
oder einen anderen dazu verleitet, dass er eine solche
Dopingmethode an sich vornehmen lässt.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2, 3 und des Absatzes 2 ist der
Versuch strafbar.



(4) Mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr wird bestraft, wer
1. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2, 3 oder des Absatzes 2

gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich
zur fortgesetzten Begehung solcher Taten
zusammengeschlossen hat,

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2, 3 oder des Absatzes 2
einen anderen in die Gefahr des Todes oder einer schweren
Schädigung an Körper oder Gesundheit bringt oder

3. Dopingmittel (§ 1 Abs. 2) zu Dopingzwecken im Sport an
Personen unter 18 Jahren abgibt, verabreicht, diesen Personen
zum unmittelbaren Verbrauch überlässt oder diese Personen
zum Verbrauch solcher Dopingmittel zu Dopingzwecken im
Sport verleitet oder in den Fällen des Absatzes 2 gegenüber
Personen unter 18 Jahren handelt.



(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 4 ist die Strafe
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren.

(6) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 oder 2 fahrlässig, so
ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.



§ 5 Sportbetrug

(1) Wer an einem sportlichen Wettkampf (§ 1 Abs. 5) teilnimmt und
dabei ein Dopingmittel im Sinne des § 1 Abs. 2 oder eines seiner
Metabolite oder Marker im Körper hat, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Satz 1 gilt nicht, wenn
das Dopingmittel, der Metabolit oder der Marker aus der
bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten
Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt.

(2) Ebenso wird bestraft, wer nach Anwendung einer Methode zur
Erhöhung des Sauerstofftransfers (§ 1 Abs. 3) an einem
sportlichen Wettkampf (§ 1 Abs. 5) teilnimmt. Satz 1 gilt nicht,
wenn die Anwendung der Methode nach ärztlicher Erkenntnis
wegen eines konkreten Krankheitsfalles angezeigt gewesen ist.



(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall
liegt in der Regel vor, wenn
1. sich die Tat auf einen Vermögensvorteil großen Ausmaßes

bezieht oder
2. der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt,

die sich zur fortgesetzten Begehung von Straftaten nach §§ 4
oder 5 zusammengeschlossen hat.



§ 6 Bestechlichkeit und Bestechung im Sport

(1) Wer als Teilnehmer, Trainer eines Teilnehmers oder
Schiedsrichter eines sportlichen Wettkampfes (§ 1 Abs. 5) einen
Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert,
sich versprechen lässt oder annimmt, dass er das Ergebnis oder
den Verlauf eines sportlichen Wettkampfes in unlauterer Weise
beeinflusse, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer einem Teilnehmer, Trainer eines
Teilnehmers oder Schiedsrichter eines sportlichen Wettkampfes (§
1 Abs. 5) einen Vorteil für diesen oder einen Dritten als
Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder gewährt, dass er das
Ergebnis oder den Verlauf eines sportlichen Wettkampfes in
unlauterer Weise beeinflusse.



(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Handlungen in einem
ausländischen Wettkampf.

(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall
liegt in der Regel vor, wenn
1. sich die Tat auf einen Vermögensvorteil großen Ausmaßes

bezieht oder
2. der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt,

die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten
zusammengeschlossen hat.



§ 7 Erweiterter Verfall und Einziehung

(1) § 73d des Strafgesetzbuches ist anzuwenden in den Fällen des § 4
Abs. 4 Nr. 1, des § 5 unter den in § 5 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2
bezeichneten Voraussetzungen und des § 6 unter den in § 6 Abs. 4
Satz 2 Nr. 2 bezeichneten Voraussetzungen.

(2) Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach den §§ 4 bis 6 bezieht,
können eingezogen werden. § 74a des Strafgesetzbuches ist
anzuwenden.


